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Hier finden Sie eine Auswahl an aktuellen Fördermöglichkeiten  

im Bereich kultureller Bildung sowie zur Kulturförderung. 

 

 

MIXED UP: Wettbewerb und Kick-off-Förderung 

• Auszeichnung von Kooperationsprojekten  

• Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V. 

Der MIXED UP Preis zeichnet erfolgreiche Kooperationen zwischen Schulen, Kindertagesstätten oder 

Ganztagsträgern und Partnern der kulturellen Bildung aus. Das diesjährige Motto lautet „Für alle. Mit allen. 

Ganztag kulturell gestalten“. Der Wettbewerb vergibt drei Preise in Höhe von je 5.000 €.  

Die MIXED UP Kick-Off-Förderung unterstützt innovative Ideen und neue Kooperationen in der 

Entwicklungsphase. Sie richtet sich an Gestalter*innen aus Schule, Kita sowie Ganztagsträgern und 

außerschulischer kultureller Bildung, die bisher noch keine gemeinsamen kulturellen 

Bildungspartnerschaften eingegangen sind. Die Förderung umfasst 5.000 € für die Umsetzung des 

Modellkonzepts.  

Frist: 31. Juli 2026   

www.bkj.de/projekte/mixed-up-wettbewerb     

   

Übersicht: Wer kann ein Programm nutzen? 

✓ Jugendarbeit  

✓ Kitas   

✓ Schulen 

✓ Kommunen, Kreise               

✓ Künstler*innen, Kulturschaffende       

✓ Weitere Personenkreise                        

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

✓ Kultureinrichtungen, kulturelle Bildungseinrichtungen 

✓ … 

 

                       

 

 

✓ Träger, die in Kooperation mit mindestens einem Partner arbeiten (Wettbewerb)  

✓ Gemeinnützige und kommunale Träger, die ein Modellkonzept für eine Kooperation entwickeln möchten (Kick-Off-Förderung)  

✓ Schulen 

✓ Einrichtungen außerschulischer kultureller Bildung  

 

http://www.bkj.de/projekte/mixed-up-wettbewerb
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Dance2Mind 

• nrw landesbuero tanz 

• Tanzprojekt zur Resilienz- und Bewegungsförderung 

Das nrw landesbuero tanz sucht Kooperationspartner wie Schulen oder Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen, die ein Tanzprojekt für junge Menschen zur Resilienz- und 

Bewegungsförderung in ihre Institution holen wollen. Das nrw landesbuero tanz finanziert die Honorare für 

kompetente Tanzvermittler*innen, stellt Kontakte her und steht beratend zur Seite. Das Tanzprojekt wird 

von einem Tandem geleitet – bestehend aus zwei in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erfahrenen 

Tanzvermittler*innen. Das Tanzprojekt richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahre.     

Bewerbungsfrist: 22. Juni 2026 

 www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/Ausschreibung_Dance2Mind_2026_Kooperationspartner.pdf   

 

 

 

Kultur-Schecks 

• Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW NRW) 
• Förderung kleinere Kultur-Projekte im ländlichen Raum 

Ab Sommer 2026 unterstützt die Landesregierung mit Kultur-Schecks über je 500 € Konzerte, Lesungen, 

Theater- oder Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen, Festivals und mobile Kulturangebote im ländlichen 

Raum. Insgesamt können bis zu 1.000 Projekte gefördert werden. Gerade kleinere Projekte werden so bei 

minimalem bürokratischem Aufwand maximal unterstützt. Die Förderrichtlinie mit allen Details zum 

Programm wird im Laufe des Junis auf den Seiten des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft abrufbar 

sein.  

www.land.nrw/pressemitteilung/kultur-schecks-fuer-starke-kultur-im-laendlichen-raum  

  

  

✓ Vereine 
✓ Organisationen 
✓ Initiativen  

mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt im ländlichen Raum Nordrhein-Westfalens 

✓ Institutionen aus den Regierungsbezirken Köln oder Düsseldorf, z. B.:  

✓ Schulen    

✓ Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 

    

http://www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/Ausschreibung_Dance2Mind_2026_Kooperationspartner.pdf
http://www.land.nrw/pressemitteilung/kultur-schecks-fuer-starke-kultur-im-laendlichen-raum
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Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung         

• Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend   

Das Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert Projekte der kulturellen Bildung 

für Kinder und Jugendliche, die wenig Zugang dazu haben. 27 Programmpartner aus Bildung, Kultur und 

Sozialwesen setzen das Programm um und fördern lokale Projekte, die von Bündnissen für Bildung 

beantragt werden, oder führen die Projekte gemeinsam mit lokalen Partnern durch. Ein Bündnis für Bildung 

besteht aus einer Kooperation von mindestens drei lokalen Partnern. Diese Bündnispartner müssen 

juristische Personen sein, also zum Beispiel Einrichtungen, Vereine, Kitas, Schulen oder Unternehmen. 

www.buendnisse-fuer-bildung.de    ;     www.kulturmachtstark-nrw.de  

Aktuelle Antragsfristen:  

www.kulturellebildung-nrw.de/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_07_KMS_Antragsfristen.pdf  

 

 

 

 

Leseclubs & media.labs  

• Stiftung Lesen 

• Initiative im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

Um die Lesemotivation und die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland zu 

steigern, werden Leseclubs und media.labs in vielen verschiedenen Kinder- und Jugendeinrichtungen 

aufgebaut und unterstützt. Im Vordergrund stehen dabei regelmäßig stattfindende Medienprojekte zur 

Leseförderung von Kindern und Jugendlichen in dafür ausgestatteten Räumlichkeiten lokaler Einrichtungen 

wie Bibliotheken, Familienzentren oder Ganztagsschulen. 

Bewerbungsfrist für neue Leseclubs: 30. Juni 2026  

www.leseclubs.de  

 

 

✓ Jugendarbeit         

✓ Kultureinrichtungen, kulturelle Bildungseinrichtungen  

✓ Schulen (als außerunterrichtliches Angebot)   

✓ Kitas       

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

    

http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
http://www.kulturmachtstark-nrw.de/
http://www.kulturellebildung-nrw.de/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_07_KMS_Antragsfristen.pdf
http://www.leseclubs.de/
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Zirkus gestaltet Vielfalt 

• Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik e. V. 

• Programm im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

Mit „Zirkus gestaltet Vielfalt“ fördert die Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik e. V. deutschlandweit 

zirkuspädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren, die von Risikolagen 

betroffen sind und dadurch in ihren Bildungschancen beeinträchtigt werden. Die Projekte werden von 

Zirkuspädagog*innen angeleitet, die von Assistent*innen und Ehrenamtlichen unterstützt werden. 

Frist: 01. September 2026 (Projektstart ab 01. Januar 2027)  

www.zirkus-vielfalt.de 

 

 

 

 

JEP3 – Jung Engagiert Phantasiebegabt 

• Paritätisches Bildungswerk Bundesverband 

• Programm im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

JEP fördert Projekte im Bereich der angewandten, bildenden und darstellenden Kunst, Musik und 

insbesondere in ländlichen Räumen auch kulturnahe, bewegungsintensive Projekte. Im Mittelpunkt stehen 

dabei die Schwerpunkte Gender, ländliche Räume und Nachhaltigkeit.   

Frist: 01. September 2026 (Projektstart ab 01. Januar 2027)  

www.jep-kultur.de 

 

 

✓ Jugendarbeit         

✓ Kultureinrichtungen, kulturelle Bildungseinrichtungen  

✓ Schulen (als außerunterrichtliches Angebot)   

✓ Kitas       

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

    

✓ Jugendarbeit         

✓ Kultureinrichtungen, kulturelle Bildungseinrichtungen  

✓ Schulen (als außerunterrichtliches Angebot)         

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

    

http://www.zirkus-vielfalt.de/
https://www.jep-kultur.de/
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Zirkus macht stark 

• Zirkus macht stark / Zirkus für alle e. V. 

• Programm im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

Mit „Zirkus macht stark“ werden außerschulische zirkuspädagogische Projekte für Kinder und Jugendliche 

in Risikolagen unterstützt. Umgesetzt werden die Projekte in lokalen Bündnissen für Bildung. Pro 

Antragsteller*in können bis zu 30.000 € jährlich in verschiedenen Formaten gefördert werden.  

Frist: 15. September 2026 (Projektstart ab 01. Januar 2027)  

 www.zirkus-macht-stark.de   

 

 

 

tanz + theater machen stark  

• Bundesverband Freie Darstellende Künste e. V.  

• Programm im Rahmen von „Kultur macht stark“ 

Im Rahmen von „tanz + theater machen stark“ werden Projekte gefördert, bei denen Künstler*innen mit 

Kindern und Jugendlichen zwischen drei und 18 Jahren aus sozialen, finanziellen oder bildungsbezogenen 

Risikolagen zusammenarbeiten. Mit dem Programm sollen Zugänge zu den vielfältigen Angeboten der 

Darstellenden Künste ermöglicht werden, sodass Kinder und Jugendliche künstlerisches Arbeiten 

kennenlernen und ausprobieren können. 

Nächste Frist: 15. Oktober 2026 

https://darstell ende-kuenste.de/projekte/tanz-theater-machen-stark         

  

✓ Jugendarbeit 

✓ Kitas            

✓ Kultureinrichtungen, kulturelle Bildungseinrichtungen  

✓ Schulen (als außerunterrichtliches Angebot)         

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

    

✓ Jugendarbeit         

✓ Kultureinrichtungen, kulturelle Bildungseinrichtungen  

✓ Schulen (als außerunterrichtliches Angebot)   

✓ Kitas       

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

    

http://www.zirkus-macht-stark.de/
https://darstellende-kuenste.de/projekte/tanz-theater-machen-stark
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Förderprogramm für Tanzprojekte mit Geflüchteten 

• Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Tanz NRW e. V. 

Die Zuwanderung von geflüchteten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Nordrhein-

Westfalen führt zu einem erhöhten Bedarf an integrativen kulturellen Angeboten und Projekten. Um 

entsprechende Vorhaben zu unterstützen, wurde eine zusätzliche Projektförderung eingerichtet. Die 

maximale Fördersumme beträgt 5.000 €. Anträge für Tanzprojekte mit Geflüchteten können jederzeit, 

spätestens jedoch vier Wochen vor Projektbeginn, eingereicht werden. 

www.lag-tanz-nrw.de/foerderprogramme/fuer-tanzprojekte-mit-gefluechteten      

 

 

 

 

Förderfonds Kunst und Kultur  

• Kreativität entfesseln: kulturelle Bildung an Kita und Schule! 

• Stiftung Bildung  

Durch den Förderfonds Kunst und Kultur unterstützt die Stiftung Bildung Projekte zu den Themen 

künstlerische und kulturelle Bildung an Kitas und Schulen mit einem Betrag von 500 bis 5.000 €. Anträge 

können fortlaufend gestellt werden.  

www.stiftungbildung.org/foerderfonds-kunst-und-kultur   

 

 

 

  

 

 

 

 

✓ Jugendarbeit        

✓ Künstler*innen, Kulturschaffende            

✓ Kultureinrichtungen, kulturelle Bildungseinrichtungen  

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen 

 

✓ Schulen (über den Schulförderverein)                                              

✓ Kitas (über den Kita-Förderverein)         

 

 

 

 

http://www.lag-tanz-nrw.de/foerderprogramme/fuer-tanzprojekte-mit-gefluechteten
http://www.stiftungbildung.org/foerderfonds-kunst-und-kultur
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mb 21 – Deutscher Multimediapreis 2026 

• KJF – Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum 

Auch in diesem Jahr können wieder digitale, multimediale und interaktiven Projekte beim Deutschen 

Multimediapreis „mb21“ eingereicht werden. Der bundesweite Kreativwettbewerb prämiert 

herausragende Medienprojekte. Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 

Jahre. Die Teilnehmenden können das Thema frei wählen oder sich mit dem Jahresthema „Glow“ 

auseinandersetzen. Es gibt Preisgelder in Höhe von insgesamt 11.000 € zu gewinnen.  

Einsendeschluss: 20. Juli 2026  

 www.mb21.de  

 

 

 

 

 

Jugendwettbewerb denkt@g  

• Wettbewerb gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit 

• Konrad-Adenauer-Stiftung 

Alle zwei Jahre nimmt die Konrad-Adenauer-Stiftung den Holocaust-Gedenktag zum Anlass, um einen 

bundesweiten Internetwettbewerb für junge Menschen zu starten. Dabei geht es um Erinnerung und 

Gedenken, aber auch um die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Rechtsextremismus. Der 

diesjährige Schwerpunkt lautet: „Ihre Geschichte (er)zählt – Frauen im Holocaust“.  

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2026    

www.kas.de/de/denktag-wettbewerb    

  

✓ Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis einschließlich 25 Jahre 

 

✓ Menschen zwischen 18 und 22 Jahren, z. B.:  

✓ Schüler*innen 

✓ Student*innen 

✓ Auszubildende 

✓ Motivierte 

 

 

http://www.mb21.de/
http://www.kas.de/de/denktag-wettbewerb
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2.000 x 1.000 Euro für das Engagement 

• Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Unter dem diesjährigen Förderthema „Digital in die Zukunft – engagiert mit KI und Co.“ werden Projekte 

zur Digitalisierung oder zum Einsatz von KI im ehrenamtlichen Engagement gefördert. Eine Antragstellung 

für die Förderperiode 2026 ist bis zum 01. November 2026 möglich. 

www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement 

 

 

 

 

 

Kreativ.Quartiere Ruhr 

• Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW NRW) 
• Umsetzung: Regionalverband Ruhr (RVR)   

Über das Programm „Kreativ.Quartiere Ruhr“ sind Kunst- und Kulturprojekte in folgenden 

Kreativ.Quartieren förderfähig: Bochum Viktoria.Quartier, Dortmund Unionviertel, Duisburg Ruhrort, Essen 

City.Nord, Gelsenkirchen Ückendorf, Hagen Wehringhausen, Hamm.Mitte, Oberhausen.Mitte, Unna 

Lindenviertel und Witten Wiesenviertel. Die maximale Förderhöhe liegt bei 40.000 €. Die Projekte können 

frühestmöglich zum 01. Januar 2027 starten und müssen bis zum 31. Dezember 2027 beendet sein.  

Antragsfrist: 30. Juni 2026 

https://kreativ-quartiere.rvr.ruhr   

 

 

✓ Städte und Kreise 

✓ Einrichtungen und Institutionen von Stadt- und Kreisverwaltungen (z. B. Museen, Theater, Kulturzentren etc.) 

✓ Hochschulen 

✓ Unternehmer*innen und (z. B. selbständige oder freiberufliche bildende Künstler*innen, Musiker*innen, Autor*innen, 

darstellende Künstler*innen, Designer*innen etc.) 

✓ Juristische Personen wie eine GbR, GmbH, eG, UG etc. 

✓ Organisationen mit und ohne Erwerbszweck (Vereine, Verbände, Hilfswerke etc.) 

✓ Menschen, die im Quartier wirksam werden wollen (z. B. Quartiersbewohner*innen, Künstler*innen aller Sparten) 

 

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

 

http://www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement
https://kreativ-quartiere.rvr.ruhr/
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FuturE 

• Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) 

• Qualifizierungsprogramm für junge Engagierte  

Mit dem Qualifizierungsprogramm „FuturE“ unterstützt die DSEE Engagierte auf ihrem Weg in 

ehrenamtliche Leitungsfunktionen. Das dreimonatige Qualifizierungsprogramm begleitet die 

Teilnehmenden auf ihrem Weg in eine ehrenamtliche Führungsposition durch Raum für Austausch, neue 

Perspektiven und konkrete Unterstützung. 

Bewerbungsschluss: 16. Juni 2026  

 www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/futur-e-bewerbung   

 

 

 

 

 

Heimat-Scheck  

• Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen 

• Förderelement im Rahmen der Heimat-Förderung NRW 

Der „Heimat-Scheck“ ist der Möglichmacher für gute Ideen und kleine Projekte, die nicht viel Geld kosten, 

aber einen großen Mehrwert in der Sache versprechen. Antrag und Verwendungsnachweis sind auf ein 

Minimum reduziert. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert jährlich bis zu 1.000 Projekte mit 

jeweils 2.000 €, die sich mit dem Thema Heimat und Heimatgeschichte im Zusammenhang mit lokalen und 

regionalen Inhalten befassen. Anträge können fortlaufend eingereicht werden.  

www.mhkbd.nrw/themenportal/heimat-foerderung-best-practices-0/heimat-scheck-der-moeglichmacher   

 

  

✓ Engagierte zwischen 18 und 27 Jahren, die sich ehrenamtlich einbringen und Verantwortung übernehmen wollen. 

 

✓ Natürliche und juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, z. B.:   

✓ Vereine (u. a. Fördervereine von Schulen) 

✓ Organisationen 

✓ Initiativen 

                                          

 

  

 

 

 

 

http://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/futur-e-bewerbung
http://www.mhkbd.nrw/themenportal/heimat-foerderung-best-practices-0/heimat-scheck-der-moeglichmacher
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NRW-Gastspielförderung Tanz und Theater 

• nrw landesbuero tanz e. V.   

• NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e. V. 

Professionelle freischaffende Künstler*innen, Ensembles, Kollektive im Bereich Tanz und Theater, die ihren 

Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Nordrhein-Westfalen haben und ihre bestehenden Produktionen in 

Nordrhein-Westfalen außerhalb des Heimatortes präsentieren wollen, können beim nrw landesbuero tanz 

einen Antrag auf NRW-Gastspielförderung von Tanz- und Theaterproduktionen stellen. 

Nächster Antragszeitraum: 01. bis 30. Juni 2026 (Gastspielzeitraum: September bis Dezember 2026) 

www.landesbuerotanz.de/tanz-foerdern/gastspielfoerderung  

 

 

 

 

 

 

Kunststiftung NRW 

• Förderung künstlerischer Vorhaben 

Die Kunststiftung NRW fördert herausragende, wegweisende und nachhaltige Vorhaben in den Bereichen 

Literatur, Musik, Performing Arts und Visuelle Kunst mit Bezug zu Nordrhein-Westfalen. 

Nächste Frist: 30. Juni 2026 

www.kunststiftungnrw.de   

 

 

  

✓ Freischaffende Künstler*innen im Bereich Tanz und Theater 

✓ Ensembles und Kollektive im Bereich Tanz und Theater 

✓ Organisationen aus dem Kunst- und Kultursektor (mit NRW-Bezug)      

✓ Kunst- und Kulturschaffende (mit NRW-Bezug)     

http://www.landesbuerotanz.de/tanz-foerdern/gastspielfoerderung
http://www.kunststiftungnrw.de/
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mitmachen . dabeisein 

• Stiftung Erlebnis Kunst  

Die Stiftung Erlebnis Kunst unterstützt künstlerische und kunstpädagogische Vermittlungsarbeit im Bereich 

Bildende Kunst, Theater, Musik und Neue Medien. Zielgruppen der Kunstvermittlung können Kinder und 

Jugendliche sein, Erwachsene und Senioren, Familien und Randgruppen (Inklusion). Gefördert werden 

können Projekte von Organisationen und Gruppen, öffentliche und privat organisierte Einrichtungen, die 

gemeinnützig und ohne Gewinn arbeiten, und bei denen Kunstvermittlung als künstlerische und 

kunstpädagogische Arbeit im Zentrum des gemeinnützigen Engagements stehen, oder die beispielhaft für 

den Bestand und die Entwicklung kunstvermittelnder Arbeit eintreten. 

Nächste Frist: 01. Oktober 2026  

https://stiftung-erlebnis-kunst.de  

  

 

 

Mikroförderprogramm 

• Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) 

• Förderprogramm für strukturschwache und ländliche Räume    

Unter dem Motto „Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. Zivilgesellschaft stärken.“ fördert die DSEE 

mit dem Mikroförderprogramm ehrenamtlich getragene Organisationen in strukturschwachen und in 

ländlichen Regionen mit bis zu 1.500 €.  

www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/mikrofoerderprogramm 

 

 

 

 

 

✓ Organisationen 
✓ Gruppen 

✓ Öffentlich organisierte Einrichtungen 
✓ Privat organisierte Einrichtungen 

✓ Vereine, Initiativen, zivilgesellschaftliche Organisationen  

 

https://stiftung-erlebnis-kunst.de/
http://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/foerderung/mikrofoerderprogramm
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Treffen junge Musikszene 2026 

• Berliner Festspiele 

Das Treffen junge Musikszene bietet jungen Musiker*innen eine Plattform, um ihre selbst geschriebene, 

getextete oder selbst produzierte Musik zu präsentieren. Der Bundeswettbewerb ist offen für alle 

modernen Stile. Sämtliche Kosten für die Teilnahme am Treffen junge Musikszene in Berlin werden 

übernommen. 

Bewerbungsfrist: 31. Juli 2026 

www.berlinerfestspiele.de/treffen-junge-szene/treffen-junge-musikszene/das-treffen/bewerbung  

 

 

 

 

 

Mikroprojektförderung LAUT.VOR.ORT  

• Landesjugendring NRW  

Mit der Mikroprojektförderung LAUT.VOR.ORT unterstützt der Landesjugendring NRW die Stärkung der 

jugendpolitischen Arbeit auf lokaler Ebene. Ziel ist es, kommunale Gliederungen der Jugendverbände und 

kommunale Jugendringe in NRW unkompliziert und unbürokratisch bei der Umsetzung ihrer Projekte zu 

unterstützen. Die Förderung deckt eine Vielzahl jugendpolitischer Themen ab – von Dialogformaten mit 

Entscheidungsträger*innen bis hin zu jugendpolitischen Qualifizierungsmaßnahmen. Ein Projekt kann 

maximal mit 1.500 € gefördert werden. Anträge können kontinuierlich gestellt werden. 

www.ljr-nrw.de/themen/kommunale-jugendpolitik/mikroprojekte  

 

 

 

 

✓ Musiker*innen im Alter von 11 bis 21 Jahren 

 

✓ Gliederungen der Jugendverbände in NRW  

✓ Kommunale Jugendringe in NRW 

                                          

 

  

 

 

 

 

http://www.berlinerfestspiele.de/treffen-junge-szene/treffen-junge-musikszene/das-treffen/bewerbung
http://www.ljr-nrw.de/themen/kommunale-jugendpolitik/mikroprojekte
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ÖkoKult NRW: Tiny Touring  

• NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e. V. 

Das NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e.V. (LFDK) fördert mit Mitteln des Ministeriums für Kultur 

und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Gesamtprogramm ÖkoKult NRW Zuschüsse für 

Veranstaltungsorte in ländlichen Räumen in NRW, um das Zeigen weiterer Aufführungen zu unterstützen 

und die Reichweiten von im Rahmen von Tiny Adaptions und Tiny Connections entstandener Projekte zu 

erhöhen. Der Förderzuschuss liegt bei insgesamt max. 3.000 €. 

Einreichfrist: 30. September 2026  

www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=865&clang=0   

 

 

 

Tiny Connections 

• NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste e. V. 

Das NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste fördert mit Mitteln des Ministeriums für Kultur und 

Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Gesamtprogramm ÖkoKult NRW 

Arbeitsaufenthalte in ländlichen Räumen NRWs. Ziel des Programms ist es, künstlerische Arbeit im Dialog 

mit Partner*innen in ländlichen Räumen zu stärken – unabhängig davon, ob es sich um die Umarbeitung 

einer bestehenden Produktion oder die Entwicklung einer neuen, ortsbezogenen Arbeit handelt. Die 

Förderhöhe beträgt zwischen mindestens 5.000 € bis maximal 15.000 €. Gefördert werden u. a. auch die 

Entwicklung/Erprobung von Vermittlungsformaten für neue Zielgruppen vor Ort, in Kooperation mit lokalen 

Akteur*innen, ökologischen Initiativen oder lokalen Institutionen (z. B. Schulen, Bibliotheken).  

Einreichfrist: 14. Juni 2026  

www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=674&clang=0   

 

 

✓ Am Gastspiel beteiligten Akteur*innen 

✓ Veranstaltungsorte                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Am Gastspiel beteiligten Akteur*innen 

✓ Veranstaltungsorte                                           

 

  

 

 

 

http://www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=865&clang=0
http://www.nrw-lfdk.de/index.php?article_id=674&clang=0
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Förderaktion „Zeichen setzen!“ 

• Für mehr Respekt und Vielfalt 

• Aktion Mensch 

Mit dieser Förderaktion will die Aktion Mensch junge Menschen befähigen, Ausgrenzung zu erkennen, 

sicher und selbstbewusst damit umzugehen und sich aktiv für ein respektvolles, inklusives Miteinander 

einzusetzen – in der Schule, in der Freizeit und in der digitalen Welt. Gefördert werden inklusive Projekte 

mit bis zu 7.500 € ganz ohne Eigenmittel.  

Antragszeitraum: Bis die Fördermittel ausgeschöpft sind.  

www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/foerderaktion-zeichen-setzen   

 

  

 

✓ Projekt-Partner mit Anerkennung nach §75 SGB VIII oder mit Mitgliedschaft in einem Wohlfahrtsverband 

✓                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/foerderaktion-zeichen-setzen

